
Unterhaltspflicht §§ 1601-1609

§1606
(1) Die Abkömmlinge sind vor den Verwandten der auf

steigenden Linie unterhaltspflichtig. Die Unterhaltspflicht 
der Abkömmlinge bestimmt sich nach der gesetzlichen 
Erbfolgeordnung und dem Verhältnisse der Erbteile.

(2) Unter den Verwandten der aufsteigenden Linie haften 
die näheren vor den entfernteren, mehrere gleich nahe zu 
gleichen Teilen. Der Vater haftet jedoch vor der Mutter; 
steht die Nutznießung an dem Vermögen des Kindes der 
Mutter zu, so haftet die Mutter vor dem Vater.
Anmerkung:
Der letzte Satz widerspricht dem Gleichberechtigungsprinzip und ist 
deshalb sowie wegen Wegfalls der elterlichen Nutznießung nicht mehr 
anzuwenden. § ш7

(1) Soweit ein Verwandter auf Grund des § 1603 nicht 
unterhaltspflichtig ist, hat der nach ihm haftendeVerwandte 
den Unterhalt zu gewähren.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Rechtsverfolgung gegen
einen Verwandten im Inland ausgeschlossen oder erheblich 
erschwert ist. Der Anspruch gegen einen solchen Verwandten 
geht, soweit ein anderer Verwandter den Unterhalt ge
währt, auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteile des Unterhaltsberechtigten geltend gemacht 
werden. j 1608

(1) Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Ver
wandten. Soweit jedoch der Ehegatte bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Ge
fährdung seines standesmäßigen Unterhalts den Unterhalt 
zu gewähren, haften die Verwandten vor dem Ehegatten. 
Die Vorschriften des § 1607 Abs. 2 finden entsprechende 
Anwendung.

(2) (aufgehoben)
Anmerkung:

lies: angemessen.

(1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und ist der Unter
haltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, 
so gehen unter ihnen die Abkömmlinge den Verwandten der
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